
1 
 

 
D u r c h f ü h r u n g s v e r t r a g 

 

gemäß § 12 Abs. 1 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 

Nr. 153 „Solarpark Oelde“ der Stadt Oelde 
 

 

 

Zwischen  

 

der Stadt Oelde, Ratsstiege 1, 59302 Oelde  

vertreten durch die Bürgermeisterin Frau Karin Rodeheger und den Stadtbaurat 

Herrn André Leson, 

 

 - nachfolgend zusammengefasst „Stadt“ genannt - 

 

 

und 

 

 

der Solarpark Oelde GmbH & Co. KG, Großer Burstah 42, 20457 Hamburg vertreten 

durch die persönliche haftende Gesellschafterin THEE PE Verwaltungs GmbH, Gro-

ßer Burstah 42, 20457 Hamburg, diese vertreten durch ihren Geschäftsführer 

Thomas Walther, 

 

 - nachfolgend „Vorhabenträger“ genannt – 

 

 

 

wird folgender Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 1 zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 153 „Solarpark Oelde“ der Stadt Oelde geschlossen: 
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Präambel 
 

Planungsanlass ist die Absicht, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einem etwa 

23 ha großen Areal im Süden der Stadt Oelde zwischen dem Gelände des Vier-Jah-

reszeiten-Parks und der Bundesautobahn (BAB) A2 zu bauen. Das Gelände liegt nörd-

lich der BAB A2, südlich des Kurenholtweges, einer Kleingartenanlage und einer Wald-

fläche, östlich einer Brachfläche sowie des Auensees und westlich des Böckenförde-

weges (K 11).  

 

Ziel des Vorhabens ist, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben und 

damit einen Beitrag zum Klimaschutz und zur energetischen Versorgungssicherheit zu 

leisten. Die Photovoltaikanlage trägt durch die lokale und regenerative Energieerzeu-

gung dazu bei, die Klimaschutzziele der Stadt umzusetzen. Dabei sollen die Eingriffe 

in Natur und Landschaft so gering wie möglich gehalten werden. Die Betriebsdauer 

der Anlage ist für einen Zeitraum von maximal 40 Jahren vorgesehen. 

 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, hierzu die Planung sowie die erforderliche Er-

schließung des Gebietes einschließlich der Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikan-

lage und der hierfür erforderlichen Infrastruktur sowie den nach Betriebsaufgabe erfor-

derlichen Rückbau der Anlage zu übernehmen. Nach erfolgtem Rückbau wird die Flä-

che wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Um die landwirtschaftliche 

Nutzung bauplanungsrechtlich zu ermöglichen, wird die Stadt die diesem Vorhaben 

zugrunde liegenden Bauleitplanungen nach dem Rückbau aufheben, sofern diese ei-

ner landwirtschaftlichen Nutzung entgegenstehen. 

 

Der Vorhabenträger hat sich die für die Realisation des Vorhabens erforderlichen Flä-

chen gesichert und ist zur Bebauung befugt.  

 

 
§ 1 

Vertragsgebiet 
 

(1) Das Vertragsgebiet umfasst den im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 153 „So-

larpark Oelde“ der Stadt Oelde festgelegten räumlichen Bereich sowie angrenzende 

städtische Flächen entlang des Kurenholtweges außerhalb dieses vorhabenbezogenen 
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Bebauungsplanes, die zur Umsetzung des Vorhabens erforderlich sind. Eine detaillierte 

Darstellung erfolgt in § 3 Abs. 1, 2. Der entsprechende Entwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans ist mit dem Vorhabenträger inhaltlich abgestimmt und als Anlage 2 
beigefügt. Der Plan enthält die Ausweisung „Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestim-

mung Freiflächen-Photovoltaikanlage“. 

 

(2) Die Parteien wissen, dass im Parallelverfahren die zeitgleiche Änderung des Flächen-

nutzungsplanes (43. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde) erforder-

lich ist, um im Plangebiet die Fläche mit der derzeitigen Nutzung „Fläche für Landwirt-

schaft“ in den zukünftigen Nutzungszweck „Fläche für Versorgungsanlagen mit der 

Zweckbestimmung Erneuerbare Energien (EE)“ umzuwandeln. Dem Vorhabenträger ist 

bekannt, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan erst in Kraft treten kann, wenn 

vorher oder zeitgleich der Flächennutzungsplan, wie zuvor dargestellt, geändert wurde. 

Ein Rechtsanspruch besteht nicht, jedoch wird die Stadt mit daran arbeiten, das Flä-

chennutzungsplanverfahren zielgerichtet voranzutreiben. Der Vorhabenträger wirkt     

hieran durch Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen mit. 

 
(3) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Bebauung gemäß dieses Vertrages, des Be-

bauungsplanes sowie den sich aus den Anlagen zu diesem Vertrag ergebenden Gestal-

tungsvorgaben durchzuführen. 

 

(4) Das Vertragsgebiet umfasst die in Anlage 1 umrandete Fläche mit einer Größe von ins-

gesamt ca. 23 ha. Das Vertragsgebiet liegt im Süden der Stadt Oelde nördlich der BAB 

A2, südlich des Kurenholtweges, einer Kleingartenanlage und einer Waldfläche, östlich 

einer Brachfläche und des Auensees sowie westlich des Böckenfördeweges (K 11). Es 

erstreckt sich auf die Grundstücke Gemarkung Oelde, Flur 122, Flurstücke 26, 37, 90, 

103 und 104 innerhalb des Bebauungsplangebietes und das Grundstück Gemarkung 

Oelde, Flur 122, Flurstück 5 tlw. außerhalb des Bebauungsplangebietes.  

 
 
 
 

§ 2 
Bestandteile des Vertrages 

 

Bestandteile dieses Vertrages sind:  

a) Lageplan, aus dem sich der räumliche Geltungsbereich 

 des Vertragsgebietes ergibt mit Stand vom Juli 2024, bestehend aus 1 Blatt   

(Anlage 1), 
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b) Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 153 

 „Solarpark Oelde“ der Stadt Oelde 

 einschließlich der textlichen  

 Festsetzungen mit Stand vom Juli 2024 bestehend aus 1 Blatt und  

 der Begründung incl. Fachgutachten mit Stand vom Juli 2024,  

 bestehend aus 33 Blättern sowie 

 der Vorhaben- und Erschließungsplan mit Stand vom Juli 2024,  

bestehend aus 1 Blatt, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

durch den endgültigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nebst 

textlichen Festsetzungen und Begründung und Vorhaben- und 

Erschließungsplan ersetzt werden  

 (Anlage 2), 
 

c)  Detaillierte Baubeschreibung der PV-Module/Modultische, 

 bestehend aus 2 Blättern 

  (Anlage 3), 
 

d) Grünflächengestaltungs- und Außenanlagenplan mit Darstellung 

 der vorhandenen und zukünftigen Heckenstrukturen, Bäume/Sträucher, 

 Wald, der neu zu erstellenden Bepflanzung (interner ökologischer 

 Ausgleich), der Wegeführung (interne Erschließung und öffentlich 

 zugängliche Wege/Rundweg) im Gebiet mit Darstellung des  

 Materials, der zu verlegenden Versorgungsleitungen, der  

 Trafostationen und weiteren baulichen 

 Nebenanlagen incl. Notbeleuchtung sowie der übrigen Infra- 

 struktur und der Löschwege/Feuerwehrzufahrten  

 mit der Lage der Toranlagen mit Umzäunung 

 als mögliche Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsdienste 

 auf das Plangelände etc. im Maßstab 1:1.500 mit Stand vom Juli 2024,  

 bestehend aus 2 Blättern 

  (Anlage 4), 
 

e) Plan zur Verkehrsführung während und nach der Bauphase, 

 bestehend aus 1 Blatt  

  (Anlage 5), 
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f) Vertrag zwischen der Stadt Oelde und dem Vorhabenträger vom 13.12.2023 

 zur Regelung des Urheberrechts, bestehend aus 4 Blättern 

  (Anlage 6), 
 

g) Nutzungsvertrag mit dem Eigentümer der Grundstücke Gemarkung Oelde, Flur 122, 

Flurstücke 26, 37, 103 und 104 vom 19.05.2022 mit 27 Blättern 

  (Anlage 7), 
 

h) Skizze zum Konzept der Oberflächenentwässerung, bestehend aus 1 Blatt  

  (Anlage 8). 
 

 

 

§ 3 
Beschreibung des Vorhabens 

 

(1) Geplant ist, auf dem etwa 23 ha großen, derzeit landwirtschaftlich genutzten Gelände 

eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 3 Modulfeldern mit einer Gesamtleistung von 

ca. 23 MWp zur Einspeisung der elektrischen Energie in das überörtliche Versorgungs-

netz zu errichten. Die Nummerierung der Teilflächen ist dem Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan (Anlage 2) zu entnehmen. Westlich der Autobahnmeisterei zwischen den 

Modulflächen und den Gebäuden der Autobahnmeisterei wird aus Gründen des Denk-

malschutzes zur Unterbrechung der Sichtachse zwischen den Modulen und der Auto-

bahnmeisterei eine ca. 90 m lange und 5 m breite mindestens 2-reihige Hecke aus stand-

ortheimischen Gehölzen gepflanzt (s. D 3.2 der textlichen Festsetzungen). Zudem wird 

zwischen den Modulfeldern 2 und 3 eine schon vorhandene Gehölzstruktur (s. D 4.1 und 

D 1.2b der textlichen Festsetzungen) planungsrechtlich gesichert und muss erhalten 

bleiben. Diese erhält zusätzlich einen Saumstreifen. Darüber hinaus bleibt eine Waldflä-

che im Westen des Vorhabengebietes erhalten und wird planungsrechtlich gesichert. 

Zwischen Wald und der Fläche für die Modultische (Teilfläche 3) wird ein Saumstreifen 

mit einer Breite von 25 m als vorgelagerte Waldrandzone (s. D 1.2a) angepflanzt. Am 

Nordost- und Ostrand der Fläche entlang des Kurenholtweges tlw. und des Böckenför-

deweges erfolgt zudem die Anpflanzung einer mindestens 5-reihigen Hecke aus stand-

ortheimischen Laubgehölzen mit einzelnen Überhältern (s. D 3.1 und F 7 der textlichen 

Festsetzungen bzw. der Hinweise), um die Modulfelder gegenüber der bestehenden 
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Wohnbebauung und gegenüber der freien Landschaft abzugrenzen und Sichtverbindun-

gen zu unterbrechen. Außerdem erfolgt entlang des Kurenholtweges in den übrigen Be-

reichen angrenzend an das Bebauungsplangebiet die Pflanzung einer 1-reihigen Hecke 

bzw. die Ergänzung der bereits vorhandenen Bepflanzung mit einer Breite von 3 m auf 

der städtischen Straßenparzelle des Kurenholtweges (Flur 122, Flurstück 5), um hier-

durch für die angrenzende Bebauung einen Sichtschutz zu erreichen. Die hierfür erfor-

derliche Fläche liegt außerhalb des Bebauungsplangebietes, grenzt aber an diese un-

mittelbar an. Die Bepflanzung, Pflege und Verkehrssicherung der Hecke auf dem städti-

schen Grundstück während der Laufzeit dieses Vertrages erfolgen durch und auf Kosten 

des Vorhabenträgers.  

 

Die Modultische der Freiflächen-Photovoltaikanlage werden in den Modulfeldern 1 und 

2 mit Südausrichtung in Reihen mit Abstand von mindestens 3,5 m zueinander und im 

Modulfeld 3 mit Ost-Westausrichtung in Reihen mit Abstand von mindestens 1,5 m zu-

einander sowie einer Höhe von max. 4,00 m errichtet und auf einem Ständerwerk punk-

tuell in den Boden gerammt (Rammtiefe entsprechend den technischen Vorgaben im 

Bodengutachten, voraussichtlich 1,4 – 2,5 m). Auf Fundamente wird verzichtet. Der sta-

tische Nachweis, insbesondere auch ausreichende Stabilität bei Wind und Sturm, obliegt 

dem Vorhabenträger. Die Solarmodule werden in einem Winkel von ca. 10o – 15o auf 

Trägergestellen montiert. Die PV-Module erhalten eine Anti-Reflexionsschicht, um das 

Auftreten von Reflexionen zu mindern. Weitere Details sind den als Anlage 3 beigefüg-

ten Unterlagen zu entnehmen. 

 

Darüber hinaus dürfen zulässigerweise im Vertragsgebiet nur die hierfür erforderlichen 

Zufahrten, Nebenanlagen, Wartungsflächen und Anlagen zur Weiterleitung und Spei-

cherung der im Plangebiet erzeugten elektrischen Energie wie z.B. Trafostationen (ins-

gesamt 6 Stück), Technikgebäude und Wechselrichter errichtet werden. Diese baulichen 

Anlagen dürfen maximal eine Höhe von 4 m, mit Ausnahme des Kameramasten, errei-

chen. Dieser darf zur Überwachung des gesamten Geländes als Schutz vor Vandalis-

mus eine maximale Höhe von 6 m haben. Die erzeugte Energie soll in das überörtliche 

Netz eingespeist werden. Die hierfür erforderlichen Genehmigungen hat der Vorhaben-

träger einzuholen. Die Trassenführung des Leitungsnetzes erfolgt unterirdisch auf den 

Flächen des Vorhabenträgers und von dort weiter zu einem Einspeisepunkt im Um-

spannwerk zum Anschluss an die 110-kV-Freileitung nordöstlich der Stadt Beckum au-

ßerhalb des Vertragsgebietes. Dieser Einspeisepunkt ist gleichzeitig der Übergabepunkt 

in das Netz der WestNetz GmbH.  
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Die Einspeiseleitung zum Netzverknüpfungspunkt liegt außerhalb des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplans und ist nicht Gegenstand des Vorhabens. Sie ist vom Vorha-

benträger in Abstimmung mit der WestNetz GmbH in eigener Verantwortung umzuset-

zen und soll korrespondierend zu den Durchführungsfristen in diesem Vertrag ebenfalls 

bis zum 31.12.2026 fertig gestellt werden.    

 

Unter den PV-Modulen erfolgt extensive Grünlandnutzung durch Einsaat einer Re-

giosaatgutmischung mit Mahd oder Beweidung durch Schafe. Aus Gründen des Natur- 

und Artenschutzes ist eine ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr zulässig. Alternativ darf 

die Beweidung mit max. 0,3 Großvieheinheiten/ha erfolgen. Die Details der Pflegemaß-

nahmen sind den textlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

zu entnehmen (s. D 1.1).   

 

Aus Gründen der Sicherheit wird das Gelände eingezäunt. Wegen der hierdurch erfol-

genden Zerschneidung des Landschaftsbildes und der Schaffung von Barrieren für 

Kleintiere werden zur Reduzierung dieser Barrieren Kleintierdurchlässe geschaffen. 

Dazu ist zwischen der Unterkante der Zaunanlage und dem anstehenden Gelände ein 

Bodenabstand von mindestens 20 cm einzuhalten. Die Verwendung von Stacheldraht 

im Bodenbereich ist unzulässig. Die Einfriedung ist zudem nur bis zu einer Höhe von      

2 m zulässig. Als Zaunfarbe sind ausschließlich gedeckte Grüntöne zulässig. Die Zaun-

anlage kann im Süden des Plangebietes – entlang der Autobahntrasse – mit einem blick-

reduzierenden Gewebe (Blendschutz) versehen werden.  

 

Auf eine Beleuchtung des Vertragsgebietes ist zu verzichten. Nur eine Notfallbeleuch-

tung der Nebenanlagen und eine Beleuchtung zur nächtlichen Überwachung der Module 

ist zulässig. Für diese sind ausschließlich insekten- und fledermausfreundliche Beleuch-

tungen zu wählen. Die Leuchtpunkthöhen einer eventuellen Notbeleuchtung dürfen das 

Maß von maximal 5 m über Urgelände nicht überschreiten. Blendwirkungen sind zu un-

terbinden (s. D 2.). 

 

Die weiteren Details sind dem als Anlage 4 beigefügten Plan zu entnehmen.  

 

(2) Die innere Erschließung des Gebietes erfolgt auf den privatrechtlich gesicherten Grund-

stücksflächen des Vorhabenträgers auf seine Kosten durch Bau von Wegen innerhalb 

der Anlage mit einer wassergebundenen Decke. Die Befestigung soll möglichst gering 

gehalten werden, um einer Flächenversiegelung entgegenzuwirken. Um das Gelände 



8 
 

befahren zu können, wird eine Hauptzufahrt im Nordosten des Geländes (zum Böcken-

fördeweg) gebaut. Durch eine interne Wegeverbindung mit mehreren Toranlagen wer-

den die einzelnen Modulfelder anfahrbar. Zudem werden Zufahrten, Umfahrten, Lösch-

wege und Aufstellflächen für Feuerwehr und Rettungsdienste geschaffen (Anlage 4).  
 

Darüber hinaus ist die Aufstellung von Informationstafeln zu den technischen Anlagen 

geplant, um das besondere Engagement des Vorhabenträgers und seiner Gesellschaf-

ter für die Energiewende hervorzuheben und die Öffentlichkeit für die Erzeugung und 

den Bezug von regional erzeugtem Grünstrom zu sensibilisieren. Dazu soll eine öffent-

lich zugängliche Wegeverbindung als Rundweg zwischen den einzelnen Modulfeldern 

geschaffen werden. Dieser Weg führt beginnend am Kurenholtweg zwischen den Mo-

dulfeldern 1 und 2 entlang, weiter parallel zur Autobahn und dann weiter zwischen den 

Modulfeldern 2 und 3 in Richtung Kleingartenanlage. Damit der Weg nicht vor der Klein-

gartenanlage endet, wird dieser auf dem Flurstück 103 parallel zur Kleingartenanlage 

auf den Kurenholtweg fortgeführt. Der Vorhabenträger wird daher auf dem Solarpark-

grundstück (Flur 122, Flurstück 103) den derzeit schon vorhandenen Weg am östlichen 

Rand der Kleingartenanlage auf seine Kosten in Abstimmung mit der Stadt, Fachdienst 

Tiefbau und Umwelt, in einfacher Form mit wassergebundener Deckschicht ertüchtigen 

und eine entsprechende Beschilderung für einen Rundweg mit den Informationstafeln 

vornehmen. Die Lage des Weges auf den Parzellen, Flur 122, Flurstücke 26, 37, 103 

und 104 ist Anlage 4 zu entnehmen. Während der Laufzeit des Durchführungsvertrages 

obliegt dem Vorhabenträger zudem die Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht des 

gesamten Rundweges. Davon ausgenommen sind die bereits bestehenden und nicht 

vom Vorhabenträger zu ertüchtigenden städtischen Flächen des Kurenholtweges (Flur 

122, Flurstück 5). Auf den Flächen ist kein Winterdienst durchzuführen. Der Vorhaben-

träger wird in Abstimmung mit der Stadt, Fachdienst Tiefbau und Umwelt, an geeigneten 

Stellen Schilder mit dem Hinweisen „Benutzung auf eigene Gefahr, kein Winterdienst“ 

aufstellen. Die Stadt wird die Umsetzung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungs-

pflichten durch regelmäßige technische Kontrollen prüfen und den Vorhabenträger von 

den Ergebnissen dieser Prüfungen in Kenntnis setzen. Die Anzahl und die Zeitpunkte 

der Kontrollen stehen im Ermessen der Stadt.        

 

(3) Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Kreisstraße „Böckenförde-

weg“ (K 11). Der Vorhabenträger übernimmt auf seine Kosten die notwendigen Anpas-

sungsarbeiten an die Fahrbahn dieser Erschließungsanlage. Er stimmt sich hierzu mit 

dem Kreis Warendorf, der Straßenbaulastträger der Kreisstraße ist, ab. Während der 

Bauphase erfolgt die Erschließung nach billigem Ermessen des Vorhabenträgers über 
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die südlich gelegenen Flächen der Autobahnmeisterei und die BAB A2 oder über die 

Kreisstraße „Böckenfördeweg“ (K 11). Der Vorhabenträger wird hierzu entsprechende 

Regelungen mit dem Straßenbaulastträger der BAB A2 bzw. der Autobahnmeisterei, der 

Autobahn GmbH des Bundes, und, soweit die Straßennutzung über den zulassungs-

freien Gemeingebrauch hinausgeht, mit dem Kreis Warendorf treffen. Die Nutzung der 

städtischen Erschließungsanlage „Kurenholtweg“ durch Baufahrzeuge wird während der 

Bauphase untersagt. Die Zufahrtssituation wird durch den Zuwegungsplan (Anlage 5) 
detailliert dargestellt. Nach der Bauphase kann die Nutzung des Kurenholtweges durch 

Baufahrzeuge nur in Abstimmung mit der Stadt erfolgen. 

 
(4)  Das im Vertragsgebiet anfallende Regenwasser kann auf der Fläche versickern. Ein Re-

genwasseranschluss ist daher nicht erforderlich. Ein Schmutzwasseranschluss ist 

ebenso nicht erforderlich, da auf den Vertragsflächen kein Schmutzwasser anfällt. Daher 

ist vorhabenbedingt insgesamt kein Anschluss an das Kanalnetz erforderlich. Im Rah-

men der Bauausführung wird der Vorhabenträger auf einem Teilbereich entlang der vor-

handenen Hecke zum Kurenholtweg (Flur 122, Flurstück 5) auf der den Solaranlagen 

zugewandten Seite einen naturnahen Wall aufschütten und davor einen Entwässerungs-

graben herstellen. Der vom Entwässerungsgraben entnommene Boden soll für den di-

rekt dahinter liegenden Wall genutzt werden. Der Verlauf des Walls und Entwässerungs-

grabens ist in der beigefügten Skizze zum Konzept der Oberflächenentwässerung sche-

matisch dargestellt (Anlage 8). Das durch den Wall und den Entwässerungsgraben auf-

gefangene Oberflächenwasser, soll bis zur Ecke des Solarparkgrundstücks (Flur 122, 

Flurstück 103), Kurenholtweg (Flur 122, Flurstück 5) und Kleingartenanlage (Flur 122, 

Flurstück 39) hingeführt und von dort aus in einen bereits bestehenden Entwässerungs-

graben der Stadt Oelde abgeleitet werden. Auf der Grundlage der Darstellungen der 

Anlage 8 werden die Dimensionierung und technische Ausführung des Walls und des 

Entwässerungsgrabens von dem Vorhabenträger konkretisiert und mit der Stadt abge-

stimmt. Die Stadt wird die finale Umsetzung der Maßnahmen vor Baubeginn freigeben.  

 
(5) Die Eingriffe in Natur und Landschaft sollen so gering wie möglich gehalten werden und 

werden durch erforderliche interne Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Die Nutzungs-

dauer der Anlage beträgt maximal 40 Jahre. Das Vorhaben ist daher für einen Zeitraum 

von maximal 40 Jahren befristet. Danach muss die Fläche wieder landwirtschaftlichen 

Zwecken zur Verfügung gestellt werden. 

 
(6) Von den vorstehenden Vereinbarungen kann nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 

Stadt abgewichen werden. Die Zustimmung der Stadt darf nur aus sachlichen Gründen 

verweigert werden (z.B. bei Abweichungen von den Grundzügen der Planung).  
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§ 4 
Zugriffsbefugnis des Vorhabenträgers über die Grundstücke im Vertragsgebiet 

 

(1) Das Vorhaben erstreckt sich auf die in Anlage 1 ausgewiesenen Grundstücke Gemar-

kung Oelde, Flur 122, Flurstücke 5 tlw., 26, 37, 90, 103, 104. Grundsätzlich muss der 

Vorhabenträger Eigentümer oder Verfügungsbefugter der Flächen sein, auf die sich die-

ser Vertrag erstreckt, das heißt auf denen das Vorhaben realisiert wird. Der Vorhaben-

träger hat den Zugriff auf die Vorhabengrundstücke durch Abschluss langfristiger Nut-

zungsverträge zum einen mit der Stadt Oelde und zum anderen mit einem anderen 

Grundstückseigentümer (Anlage 7) gesichert. Diese Nutzungsverträge haben eine Lauf-

zeit von 30 Jahren mit einer Verlängerungsoption um zwei Mal fünf Jahre (= max. 40 

Jahre) und sind in dieser Zeit nicht ordentlich kündbar. Der Vorhabenträger sichert zu, 

dass er die im Plangebiet liegenden Flächen wie vorstehend beschrieben gesichert hat 

und zur Errichtung der Freiflächenanlage auf den Flächen langfristig schuldrechtlich be-

fugt ist. 

 

(2) Die Stadt gestattet dem Vorhabenträger die Nutzung einer Teilfläche des außerhalb des 

Plangebiets liegenden Grundstückes, Flur 122, Flurstück 5, Gemarkung Oelde, für die 

Pflanzung einer 1-reihigen Hecke bzw. die Ergänzung der bereits vorhandenen Bepflan-

zung entlang der städtischen Straßenparzelle mit einer Breite von 3 m, angrenzend an 

die nördliche Grenze des Plangebietes. Ein Nutzungsentgelt wird nicht erhoben.  

 
(3) Die Regelungen des mit der Stadt Oelde am 19.05.2022 geschlossene Nutzungsvertra-

ges gelten neben den Regelungen dieses Vertrages. Sollten Regelungen dieses Vertra-

ges den Regelungen des Nutzungsvertrages entgegenstehen, so gehen die Regelungen 

dieses Vertrages dem Nutzungsvertrag vor. 

  
(4) Der Vorhabenträger verpflichtet sich gegenüber der Stadt, dem Grundstückseigentümer 

im Sinne der Anlage 7 bis zu drei Mal das in diesem Nutzungsvertrag vereinbarte Be-

reitstellungsentgelt zu zahlen, wenn absehbar ist, dass die in diesem Nutzungsvertrag 

unter § 5 Abs. 1 geregelte Frist – dem 19.05.2027 – verstreichen wird. Die Zahlungs-

pflicht entfällt, wenn dem Vorhabenträger vor Ablauf der vorbezeichneten Frist eine Bau-

genehmigung erteilt wurde oder der Vorhabenträger mit dem Bau begonnen hat. Der 

Vorhabenträger verpflichtet sich zudem, einen vollständigen Bauantrag vorzubereiten 

und wird diesen zeitlich abgestimmt vor Satzungsbeschluss bei der Stadt unter Beifü-

gung aller für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen einreichen, so dass die Stadt 
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unmittelbar nach dem Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine Ent-

scheidung über die Erteilung der Baugenehmigung treffen kann.  

 

 

 

§ 5 
Durchführungsverpflichtung, Zeitplan 

 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich gegenüber der Stadt auf seine Kosten gemäß § 12 

Abs. 1 BauGB die Planung und Herstellung/Errichtung der in diesem Vertrag genannten 

oder sich aus den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erge-

bende Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie die Herstellung der hierfür erforderlichen 

Zufahrten und baulichen Nebenanlagen wie z.B. Trafostationen, Technikgebäude, 

Wechselrichter im Vertragsgebiet zu erbringen. Hierbei sind die Festsetzungen des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt zu beachten. Dies umfasst unter anderem 

neben der Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage auch 

  

- die Freilegung des Grundstückes incl. Entsorgung evtl. Altlasten und Kampfmitteln, 

soweit notwendig, 

- die Gestaltung der Außenflächen mit den notwendigen Zufahrten, 

- die Errichtung der Einfriedung, 

- die Verlegung von im Plangebiet bereits vorhandenen und neu benötigten Versor-

gungsleitungen, soweit diese für die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens er-

forderlich sind, 

- die Herstellung der Feuerwehrzufahrt und -umfahrten sowie –aufstellflächen und de-

ren Anbindung an den Kurenholtweg, 

- die sonstigen notwendigen Ergänzungs- und Umbauarbeiten an der vorhandenen 

Kreisstraße „Böckenfördeweg“ auch hinsichtlich der Barrierefreiheit im Straßenver-

kehr in Abstimmung mit dem Kreis Warendorf, 

- die Vornahme der erforderlichen naturschutzrechtlichen internen Ausgleichsmaß-

nahmen, 

- die Sicherung des öffentlichen Verkehrsraumes, soweit eine Sicherung für die Er-

richtung und den Betrieb des Vorhabens erforderlich ist,  

-  die Anlage eines naturnahen Walls und eines Entwässerungsgrabens zur Ableitung 

von Regenwasser und oberflächlich auftretendem Grundwasser entsprechend der 

Konzeptskizze zur Oberflächenentwässerung (Anlage 8),  

- die Erstellung des Rundweges und dessen Anbindung an den Kurenholtweg.  
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(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 

Vertrages und des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Bekanntmachung) den für 

das Vorhaben notwendigen genehmigungsfähigen Bauantrag unter Beifügung aller für 

die Genehmigung erforderlichen Unterlagen zu stellen. Ferner verpflichtet er sich, 

 

- spätestens achtzehn Monate nach Erhalt der Baugenehmigungen mit der Erstellung 

des Vorhabens zu beginnen und 

- das Gesamtprojekt bis spätestens 31.12.2026 fertig zu stellen und die Nutzung auf-

zunehmen. 

 

Diese Fristen verlängern sich um Zeiten, in denen Normenkontrollanträge gegen den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 47 VwGO oder Klagen gegen die Bauge-

nehmigung anhängig sind. 

 

Ferner führen nachgewiesene Verzögerungen, die der Vorhabenträger nicht zu vertreten 

hat, insbesondere die mangelnde Materialverfügbarkeit auf Antrag, zu einer entspre-

chenden Verlängerung der genannten Fristen. Die Nachweispflicht diesbezüglich obliegt 

dem Vorhabenträger. Der Vorhabenträger hat innerhalb eines Monats nach Kenntnis-

nahme die Stadt über die Verzögerung schriftlich zu unterrichten. Solche Verlängerun-

gen dürfen einzeln oder kumuliert bei mehreren Verlängerungen eine Gesamtdauer von 

drei Jahren nicht überschreiten.  

 

Unabhängig davon können die vorstehenden Fristen auch auf schriftliches Ersuchen des 

Vorhabenträgers mit schriftlicher Zustimmung der Stadt verlängert werden.  

 

Die notwendigen baulichen Maßnahmen an der angrenzenden Kreisstraße „Böckenför-

deweg“ und Angleichungsarbeiten an diese sind rechtzeitig vor Inbetriebnahme der Frei-

flächen-Photovoltaikanlage vollständig herzustellen, spätestens aber ebenfalls bis zum 

31.12.2026. Hierbei ist die Beeinträchtigung des Verkehrsflusses auf der angrenzenden 

Kreisstraße auf ein Minimum zu beschränken. 

 

Gemäß § 123 Abs. 2 BauGB soll die private Erschließung, die ausschließlich die Umset-

zung der Zuwegung von der Kreisstraße K11 „Böckenfördeweg“ zum Plangebiet (äußere 

Erschließung, vgl. § 3 Abs. 3 dieser Vereinbarung) und die Umsetzung der Wegeverbin-

dungen im Plangebiet (innere Erschließung, vgl. § 3 Abs. 2 dieser Vereinbarung) erfasst, 
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zeitlich entsprechend den Erfordernissen der Bebauung und des Verkehrs nach den an-

erkannten Regeln der Technik hergestellt werden und spätestens bis zur Nutzungsauf-

nahme der anzuschließenden Bauten/PV-Anlage fertiggestellt sein. Der späteste Zeit-

punkt hierfür ist ebenfalls der 31.12.2026. Darüber hinaus sind für die private Erschlie-

ßung des Vorhabens keine weiteren Anlagen erforderlich.   

 
 
 

§ 6 
Vorbereitungsmaßnahmen 

 

(1) Der Vorhabenträger wird alle für die Erschließung und die Bebauung im Vertragsgebiet 

erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen auf seine Kosten durchführen, dazu gehört 

insbesondere auch die Abstimmung mit den Versorgungsträgern WestNetz GmbH, 

Gelsenwasser AG und der Wasserversorgung Beckum GmbH.  

 
(2) Zur Vorbereitung gehört ferner eine dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan entspre-

chende Bodenordnung (im Sinne einer Oberflächenbearbeitung der Flächen im Plange-

biet) und Freilegung der Grundstücke. 

 
 
 

§ 7 
Rückbauverpflichtung 

 
Der Vorhabenträger errichtet auf dem Vertragsgrundstück (Anlage 1) das Vorhaben „Bau ei-

ner Freiflächen-Photovoltaikanlage“. Er verpflichtet sich, sämtliche in diesem Zusammenhang 

hergestellten Anlagen zurückzubauen, Bodenversiegelungen rückgängig zu machen und den 

ursprünglichen Zustand des Grundstücks wiederherzustellen, um die ursprüngliche landwirt-

schaftliche Nutzung wieder aufnehmen zu können, wenn die Nutzung der Anlage dauerhaft 

aufgegeben wurde und mit einer Wiederaufnahme der Nutzung zur Solarstromerzeugung in-

nerhalb einer Frist von 6 Monaten nicht zu rechnen ist. Hiervon ist insbesondere auszugehen, 

wenn in den baulichen Anlagen seit mindestens 12 Monaten keine zulässige Nutzung mehr 

ausgeübt, d.h. keine elektrische Energie mehr eingespeist wurde oder keine Einspeisungsge-

nehmigung ins Netz mehr vorliegt. Der Rückbau erfolgt aber spätestens nach 40 Jahren und 

dann innerhalb von 12 Monaten, nachdem die Nutzungsverträge mit den jeweiligen Grund-

stückseigentümern/Verpächtern/Vermietern (Anlage 7) beendet sind. Die zur Absicherung 

des Rückbaus notwendigen Bürgschaften erhalten, wie in den Nutzungsverträgen (Anlage 7) 
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geregelt, die jeweiligen Grundstückseigentümer. In dem zwischen der Stadt und dem Vorha-

benträger geschlossenen Nutzungsvertrag, der nicht Anlage zu diesem Vertrag ist, sind sepa-

rate Regelungen zu Bürgschaften enthalten, die weiterhin gelten. Die Rückbaupflicht gegen-

über dem Grundstückseigentümer der Flächen Gemarkung Oelde, Flur 122, Flurstücke 26, 

37, 103 und 104 entfällt, wenn und soweit dieser von seinem in § 14 des zwischen ihm und 

dem Vorhabenträger geschlossenen Nutzungsvertrages (Anlage 7) geregelten Übernahme-

recht Gebrauch macht und die Anlage übereignet bekommt und anschließend weiter betreibt.  

 

Die Stadt verpflichtet sich, die dem Vorhaben zugrundeliegenden Bauleitplanungen nach dem 

Rückbau im Sinne dieser Regelung baurechtskonform aufheben oder zu ändern, sofern diese 

einer landwirtschaftlichen Nutzung entgegenstehen.  

 

 

 
§ 8 

Grundstücksfreilegung 
 
Das Gelände des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird derzeit landwirtschaftlich ge-

nutzt. Die für das Vorhaben erforderlichen Freilegungs- bzw. notwendigen Verdichtungsarbei-

ten sind vom Vorhabenträger zu erbringen. Der Stadt entstehen hieraus keine Verpflichtungen. 

Ebenso werden keinerlei Verpflichtungen aus dem möglichen Vorhandensein von Altlasten 

oder Kampfmitteln übernommen.  

 

 

 

§ 9 
Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft 

 
(1) Das im Vertragsgebiet vorgesehene Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Land-

schaft dar, der durch Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes kompensiert 

werden kann.  

 Bezüglich der Flächen zur Kompensation von Beeinträchtigungen durch Bauvorhaben, 

resultierend aus den Umwelt- und Artenschutzprüfungen nach § 2a BauGB und den Ver-

ursacherpflichten nach § 15 BNatSchG, gilt ergänzend Nachfolgendes:  

 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind, solange der durch das Vorhaben verursachte 

Eingriff andauert, zu unterhalten. Verantwortlich für die Unterhaltung der Ausgleichs- und 
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Ersatzmaßnahmen ist der Verursacher (= Vorhabenträger) oder dessen Rechtsnachfol-

ger. Entsprechend § 4c BauGB ist eine systematische Überprüfung der durchgeführten 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, mit dem Ziel festzustellen, ob durchgeführte Maß-

nahmen wirksam sind und in welchem Umfang Nachbesserungen im Falle eines nega-

tiven Ergebnisses erforderlich sind, zu gewährleisten. Die für die Nachkontrollen prü-

fungsrelevanten Vorgaben und Ziele gehen flächenscharf aus dem vorhandenen Um-

weltbericht hervor.  

 Die ökologische Begleitung der geplanten Maßnahmen sowie ein geeignetes faunisti-

sches und floristisches Monitoring haben für die beiden auf die Fertigstellung des Vor-

habens folgenden Vegetationsperioden zu erfolgen. Danach sind die umgesetzten Maß-

nahmen für die Dauer des Eingriffes zu unterhalten und zu pflegen. Die Stadt ist über 

die Ergebnisse des von dem Vorhabenträger oder dessen Rechtsnachfolger durchge-

führten bzw. beauftragen systematischen Monitorings in Kenntnis zu setzen. 

  

(2) Für die Baumaßnahme notwendige Gehölzrodungen und Baumfällungen sowie das Ab-

schneiden oder auf den Stock setzen sind wegen des Schutzes brütender Vogelarten in 

einem Zeitraum vom 1. März bis 30. September unzulässig.  

 

 

 

§ 10 
Herstellung der Erschließungsanlage, Grün- und Außenanlagen 

 

(1) Der Vorhabenträger übernimmt die Planung, Freilegung und Herstellung der privaten 

Erschließungsanlagen im Vertragsgebiet in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 

nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften sowie der anerkannten Regeln der 

Technik und Baukunst durchzuführen sowie die Kosten für die Angleichungsarbeiten an 

die Kreisstraße „Böckenfördeweg“. Die Zufahrt zum Gelände wird durch den Vorhaben-

träger auf seine Kosten erstellt. In den Ein- und Ausfahrtsbereichen sind aus Verkehrs-

sicherungsgründen ausreichende Sichtdreiecke freizuhalten. 

 
(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Gestaltung der Grünflächen und Außenanlagen 

einschließlich des Rundweges (§ 3 Abs. 2) gemäß der Anlage 4 auf seine Kosten her-

zustellen.  

 

(3) Er verpflichtet sich zudem, eine Abstimmung mit dem Fachdienst Tiefbau und Umwelt 

über die Umsetzung der in der Anlage 8 skizzierten naturnahen Maßnahmen zur Ablei-

tung von Regenwasser und oberflächlich auftretendem Grundwasser im Plangebiet im 
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Sinne von § 3 Abs. 4 dieses Vertrages vorzunehmen und die abgestimmten Maßnahmen 

auf seine Kosten in vollem Umfang bis spätestens 30.06.2026 herzustellen.  

 
(4) Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und Erschlie-

ßungsanlagen im Erschließungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu 

erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.  
 

 

 
§ 11 

Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen 
 

(1)    Der Vorhabenträger ist verpflichtet, sämtliche infolge des geplanten Vorhabens notwen-

digen Umlegungsarbeiten der im Vertragsgebiet befindlichen privaten Ver- und Entsor-

gungsanlagen (insbesondere Strom und Entwässerung) auf seine Kosten durchzuführen 

bzw. durchführen zu lassen. Der Vorhabenträger wird sich hierzu rechtzeitig mit dem 

Versorgungsträger in Verbindung setzen. Das Vorhaben erfordert keine Neuverlegung 

von privaten Ver- und Entsorgungsleitungen. Ein Stromanschluss auf der Nieder- bzw. 

Mittelspannungsebene an das Verteilnetz der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. 

KG ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung des Vorhabens erfolgt über den im Solar-

park erzeugten Strom bzw. über die Einspeiseleitung vom Solarpark zum Netzverknüp-

fungspunkt mit dem 110-kV Netz der WestNetz GmbH. Ein Trinkwasseranschluss und 

ein Anschluss an Entwässerungsanlagen der Stadt sind ebenfalls nicht erforderlich (vgl. 

§ 3 Abs. 4 dieses Vertrages).  

 

(2)    Die zu verlegenden privaten Versorgungsleitungen im Vertragsgebiet ergeben sich aus 

der zeichnerischen Darstellung in der Anlage 4. 

 
(3) Den Parteien ist bekannt, dass auf dem städtischen Flurstück 5 der Flur 122, Gemarkung 

Oelde, bestehende Wasserleitungen der Wasserversorgung Beckum GmbH vorhanden 

sind und geplant ist, weitere Wasserleitungen zu verlegen. Eine Verlegung dieser Lei-

tungen ist im Zusammenhang mit den Heckenpflanzungen nicht erforderlich. Hinsichtlich 

der neu zu verlegenden Wasserleitung wird sich der Vorhabenträger mit der Wasserver-

sorgung Beckum abstimmen. Eine Beseitigung der angelegten Hecken für die Verlegung 

der geplanten Wasserleitung soll nicht erfolgen. Im Falle erkennbarer Konflikte sollen die 

Heckenanpflanzungen erst nach der Verlegung der Wasserleitungen erfolgen. In diesem 

Fall wird die Stadt die Umsetzungsfristen für diese Maßnahmen entsprechend verlän-

gern.  
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(4) Soweit der private Versorgungsträger unter Berufung auf bestehende Konzessionsver-

träge die Verlegungskosten nicht mit dem Vorhabenträger abrechnet, sondern berech-

tigterweise gegenüber der Stadt geltend macht, hat der Vorhabenträger diese Kosten zu 

übernehmen und die Stadt von sämtlichen Kostenerstattungsforderungen und Regress-

forderungen (einschließlich der Kosten einer gerichtlichen und/oder außergerichtlichen 

Rechtsverfolgung bzw. –verteidigung) der privaten Versorgungsträger durch die infolge 

des Vorhabens verursachte Verlegung bisher ordnungsgemäß bestehender Versor-

gungsanlagen auf erstes Anfordern freizustellen. 
 

 

 

§ 12 
Bauleitung, Vergabe und Baudurchführung 

 
(1) Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten werden durch den Vorhabenträger auf 

seine Kosten einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Auflage in Auf-

trag gegeben, alle Arbeiten mit der Stadt abzustimmen. Die Vermessungskosten trägt 

der Vorhabenträger. Soweit Kosten für bodenordnende Maßnahmen (im Sinne einer 

Oberflächenbearbeitung der Flächen im Plangebiet) entstehen, hat der Vorhabenträger 

diese zu tragen.  

 

(2) Der Vorhabenträger hat auf seine Kosten alle notwendigen öffentlich-rechtlichen Geneh-

migungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und der Stadt auf Verlangen 

vorzulegen. Der Baubeginn ist der Stadt mindestens 2 Wochen vorher schriftlich anzu-

zeigen. Zum Zwecke der Überwachung der ordnungsgemäßen Vertragserfüllung dürfen 

Beauftragte der Stadt die zum Vertragsgebiet gehörenden Grundstücke betreten. Dabei 

haben sich die Stadt und ihre Beauftragten vor dem Betreten, insbesondere während 

der Bauphase, über die einzuhaltenden Sicherheitsanforderungen zu vergewissern.  Sie 

sind verpflichtet, diese vollumfänglich einzuhalten. Auf rechtzeitiges Verlangen der Stadt 

wird der Vorhabenträger die Beauftragten der Stadt vor dem Betreten der Grundstücke 

entsprechend einweisen. Während der Bauarbeiten ist zudem eine vorherige Anmel-

dung bei der Bauleitung mit Sicherheitsunterweisung erforderlich.  

 

Der Vorhabenträger hat durch Abstimmung mit Versorgungsträgern und sonstigen Lei-

tungsträgern sicherzustellen, dass die Versorgungseinrichtungen für das Vertragsgebiet 

(Stromleitungen) so rechtzeitig in die Verkehrsflächen verlegt werden, dass die zügige 
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Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch fertig gestell-

ter Anlagen ausgeschlossen wird. 

 

(3) Schäden, einschl. der Straßenaufbrüche, sind fachgerecht durch den Vorhabenträger zu 

beseitigen. Verkehrsbehinderungen durch die Baumaßnahmen sind auf das Unvermeid-

liche zu begrenzen.  

 
(4) Alle notwendigen Regelungen zur Baustelleneinrichtung und zur Verkehrsführung wäh-

rend der Bauphase sind vor Baubeginn, je nach Zuständigkeit, mit der Stadt Oelde, 

Fachdienst Ordnungswesen/Standesamt, dem Kreis Warendorf oder der Autobahn 

GmbH des Bundes abzustimmen (s. § 14 Abs. 1).  
 

 

 

§ 13 
Urheberrecht 

 
Bezüglich der urheberrechtlichen Regelungen wird auf den bereits mit Datum vom 13.12.2023 

zwischen der Stadt Oelde und dem Vorhabenträger geschlossenen Vertrag (Anlage 6) ver-

wiesen.  

 

 

 

§ 14 
Haftung, Verkehrssicherung und Beseitigung von Verschmutzungen im öffentlichen 

Verkehrsraum 
 
(1) Der Vorhabenträger trägt dauerhaft im gesamten Vertragsgebiet die Verkehrssiche-

rungspflicht. Die Verkehrssicherungspflicht des Vorhabenträgers endet spätestens mit 

der Erfüllung der Rückbaupflichten nach § 7 dieses Vertrages. Der Vorhabenträger ist 

im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht nicht verpflichtet, einen Winterdienst vor-

zuhalten. Er wird in Abstimmung mit der Stadt, Fachdienst Tiefbau und Umwelt, an ge-

eigneten Stellen Schilder mit dem Hinweisen „Benutzung auf eigene Gefahr, kein Win-

terdienst“ aufstellen. Die Stadt wird die Umsetzung der Verkehrssicherungspflicht durch 

regelmäßige Kontrollen prüfen und den Vorhabenträger von den Ergebnissen dieser 

Prüfungen in Kenntnis setzen. Die Anzahl und die Zeitpunkte der Kontrollen stehen im 

Ermessen der Stadt.  
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(2) Ebenso trägt er die Verkehrssicherungspflicht für infolge des Planvorhabens notwendige 

Erschließungsarbeiten außerhalb des Vertragsgebietes auf dem Stadtgebiet innerhalb 

der Bereiche, die durch eine Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen werden. Die 

Nutzung der städtischen Erschließungsanlage „Kurenholtweg“ durch Baustellenfahr-

zeuge wird untersagt. § 12 Abs. 5 ist zu beachten. 

 
(3) Der Vorhabenträger übernimmt zudem die Verkehrssicherungspflicht für den naturnahen 

Wall und den Entwässerungsgraben entlang der Hecke am Kurenholtweg auf der Solar-

anlage zugewandten Seite zur Ableitung des Oberflächenwassers im Sinne der An-
lage 8. Mit dem Übergang des abgeleiteten Oberflächenwassers von dem zum Solar-

park gehörenden Grundstück (Flur 122, Flurstück 103) auf die städtischen Grundstücke 

an der Abzweigung des zur Kleingartenanlage führenden Weges (Flurstück 122, Flur-

stück 39) vom Kurenholtweg (Flur 122, Flurstück 5) geht die Verantwortung für das ab-

geleitete Oberflächenwasser auf die Stadt über. Die Stadt trägt die Verkehrssicherungs-

pflicht für die auf diesen Grundstücken befindlichen Entwässerungsanlagen. Die Stadt 

prüft, ob der vorhandene Entwässerungsgraben zur Aufnahme des Oberflächenwassers 

ausreichend dimensioniert ist, um das Oberflächenwasser geordnet in den Axtbach ab-

leiten zu können oder ob der Entwässerungsgraben auf Kosten der Stadt auszubauen 

ist.    

 

(4) Schäden und Verschmutzungen außerhalb des Plangebietes an bereits vorhandenen 

öffentlichen oder privaten Erschließungsanlagen und sonstigen öffentlichen Straßenbe-

reichen, die durch den Baustellenverkehr hervorgerufen werden, sind auf Kosten des 

Vorhabenträgers unverzüglich zu beseitigen. Während der Dauer der Erdarbeiten sind 

die Straßenbereiche rund um das Vertragsgebiet regelmäßig zu kontrollieren und bei der 

Verursachung von erheblichen Verschmutzungen durch den Vorhabenträger unverzüg-

lich auf eigene Kosten zu reinigen. Kommt der Vorhabenträger dieser Verpflichtung nicht 

nach, so ist die Stadt berechtigt, Schäden und Verschmutzungen im eigenen Ermessen 

und zu Lasten des Vorhabenträgers zu beseitigen. 

 
(5) Vor Beginn der Baumaßnahmen ist durch den Vorhabenträger das Bestehen einer aus-

reichenden Haftpflichtversicherung gegen Personen- und Sachschäden mit einer 

Höchstdeckungssumme von jeweils mindestens 10 Mio. € bei Sachschäden und bei Per-

sonenschäden durch Bestätigung der Versicherung oder Vorlage der Versicherungspo-

lice nebst Nachweis der Zahlung des laufenden Beitrags auf Verlangen der Stadt nach-

zuweisen. Dieser Höchstbetrag steht für alle Versicherungsfälle eines laufenden Versi-

cherungsjahres maximal zweimal zur Verfügung.  
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§ 15 

Abnahme der Erschließungsanlagen und Grünanlagen 
 
(1) Der Vorhabenträger zeigt der Stadt die Herstellung der Zufahrt von der öffentlichen 

Straße (äußere Erschließung), der im Plangebiet liegenden Wegeverbindungen (innere 

Erschließung incl. Feuerwehrumfahrten und Rundweg), der Maßnahmen zur Ableitung 

des Regen- und des oberflächlich auftretenden Grundwassers im Sinne der Anlage 8 

und der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen schriftlich an.  

 

(2) Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von 1 Monat nach Eingang 

der in Abs. 1 genannten Anzeige im Benehmen mit dem Vorhabenträger fest. Die ange-

zeigten Anlagen sind von der Stadt und dem Vorhabenträger gemeinsam abzunehmen.  

Die Abnahme kann nur wegen wesentlicher Mängel verweigert werden (vgl. § 12 Abs. 3 

VOB/B). Ein wesentlicher Mangel, der zur Abnahmeverweigerung berechtigt, ist auch 

dann gegeben, wenn die Werkleistung mehrere Mängel aufweist, die zwar jeweils für 

sich genommen unwesentlich sind, in ihrer Gesamtheit aber einem wesentlichen Mangel 

gleichkommen.  

 

Das Ergebnis ist zu protokollieren und von der Stadt und dem Vorhabenträger zu unter-

zeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von 

zwei Monaten, vom Tag der gemeinsamen Abnahme an gerechnet, durch den Vorha-

benträger zu beseitigen. Eine fiktive Abnahme nach § 12 Abs. 5 VOB/B und eine Ab-

nahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen.  

 
(3) Gerät der Vorhabenträger mit der Beseitigung der Mängel nach Abs. 2 in Verzug, so ist 

die Stadt berechtigt die Rechte nach VOB nachrangig nach BGB geltend zu machen. 

 

 

 
§ 16 

Kostentragung, Beitrags- und gebührenrechtliche 
Hinweise 

 

(1) Der Vorhabenträger trägt die Kosten dieses Vertrages und der Durchführung dieses Ver-

trages. Der Vorhabenträger übernimmt auch die Kosten der für die Durchführung des 

Vertrages gegebenenfalls erforderlichen Bestellungen von Grunddienstbarkeiten und 

Grundstücksübertragungen einschließlich der zu zahlenden Grunderwerbssteuer und 
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den erforderlichen notariellen Beurkundungen und den damit verbundenen Gerichtskos-

ten. Der Vorhabenträger beauftragt und trägt ferner alle Kosten für das Verfahren zur 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, die Änderung des Flächennut-

zungsplanes und die hierfür erforderlichen Fachgutachten. Eine Kostenerstattung durch 

die Stadt erfolgt nicht. Wechselseitige Ansprüche auf Erstattung von Kosten der Rechts-

beratung im Planaufstellungsverfahren und für diesen Vertrag bestehen nicht. 

 

(2) Ferner trägt der Vorhabenträger zusätzlich zu den Kosten für das Planaufstellungsver-

fahren (incl. Beauftragung Dritter wie Gutachter) entsprechend Absatz 1, alle im Zusam-

menhang mit dem Planverfahren der Stadt Oelde angefallenen Kosten für nicht hoheitli-

chen Verwaltungstätigkeiten i.H.v. pauschal 7.500,00 € (in Worten: siebentausendfünf-

hundert Euro) und erstattet diese der Stadt Oelde. Innerhalb eines Monats nach Wirk-

samkeit dieses Vertrages ist daher ein Betrag von 7.500,00 Euro unter Angabe des Ver-

wendungszwecks „Sachkostenerstattung Planung Solarpark Oelde“ auf das Konto der 

Stadtkasse Oelde Nr. 42001966 bei der Sparkasse Münsterland Ost, BLZ 40050150 

(IBAN DE52 4005 0150 0042 0019 66, BIC WELADED1MST) unter Angabe der Bu-

chungsnummer 10.03.02.4487001 zu erstatten.  

 

 

 
§ 17 

Rechtsnachfolge, Wechsel des Vorhabenträgers 
 

(1) Im Falle des Wechsels des Vorhabenträgers verpflichtet sich der heutige Vorhabenträ-

ger, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten auch seinem Rechtsnachfolger mit Wei-

tergabeverpflichtung aufzuerlegen. Die Stadt ist unverzüglich schriftlich über den beab-

sichtigten Eintritt der Rechtsnachfolge zu unterrichten. 

 

(2) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf nach § 12 Abs. 5 Satz 1 BauGB der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung der Stadt. Die Zustimmung darf gemäß § 12 Abs. 5 Satz 2 

BauGB nur dann verweigert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

die Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplanes innerhalb der Fristen gemäß 

§ 5 gefährdet ist. Die Stadt wird daher Bonität des neuen Vorhabenträgers prüfen und 

verlangen, dass die vereinbarten Sicherheiten beizubringen sind. 
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(3) Der heutige Vorhabenträger haftet der Stadt als Gesamtschuldner für die Erfüllung des 

Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit und solange die Stadt ihn 

nicht ausdrücklich aus dieser Haftung entlassen. Die Stadt hat den heutigen Vorhaben-

träger aus der Haftung zu entlassen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

die Durchführung der Vorhaben- und Erschließungspläne innerhalb der Fristen nach § 5 

gesichert ist.  

 

 
 

§ 18 
Vollstreckungsunterwerfung 

 

Der Vorhabenträger unterwirft sich gemäß § 61 VwVfG NW hinsichtlich der sich aus diesem 

Vertrag ergebenden Verpflichtungen der sofortigen Vollstreckung, sofern es sich bei diesem 

Vertrag und den sich daraus ergebenden Verpflichtungen um Regelungen im Sinne von § 54 

Satz 2 VwVfG NRW handelt.  

 

 

 

§ 19 
Haftungsausschluss 

 

(1) Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung eines vorha-

benbezogenen Bebauungsplans für das Vertragsgebiet. Ebenso kann aus diesem Ver-

trag kein Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Bauvorbescheides 

gegen die Stadt begründet werden. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendungen 

des Vorhabenträgers, der diese im Vertrauen auf die Aufstellung der Satzung über den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan und die Wirksamkeit des Bebauungsplanes oder 

die Weiterveräußerung der Grundstücke im Vertragsgebiet tätigt, ist ausgeschlossen. 

 

(2) Für den Fall der Aufhebung der Satzung (§ 12 Abs. 6 BauGB) können Ansprüche gegen 

die Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass sich die Un-

wirksamkeit oder Nichtigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes oder des 

Durchführungsvertrages im Laufe eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt. Die 

Stadt ist jedoch bereit, ergänzende Verfahren im Sinne von §§ 214f. BauGB zur Planer-
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haltung einzuleiten, wenn solche Verfahren in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ge-

eignet erscheinen, etwaige Fehler in den Bauleitplanungen gegebenenfalls auch rück-

wirkend zu heilen.  

 

(3) Die Stadt haftet dem Vorhabenträger aus keinem denkbaren Rechtsgrund, falls sich der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan später als unwirksam erweist. Ausgeschlossen von 

diesem Haftungsausschluss sind Schäden, die dem Vorhabenträger durch vorsätzliches 

oder grob fahrlässiges Verhalten der Stadt entstehen. 

 

 

 
§ 20 

Datenschutzrechtliche Information zur Umsetzung datenschutzrechtlicher  
Vorgaben und Einverständniserklärung der Vertragsbeteiligten nach der Datenschutz-
grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) für die Er-

hebung und Verarbeitung der zur Vertragsabwicklung 
 erforderlichen personenbezogenen Daten 

 
(1) Für die Erledigung ihrer Aufgaben setzen die Vertragsbeteiligten IT-gestützte Verfahren 

ein, in die ihre Daten eingegeben werden. Dies sind insbesondere Textverarbeitungs-, 

Zahlungsabwicklungs- und Terminverwaltungsprogramme. 

 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, personenbezogene Daten ausschließlich im Rah-

men der Erstellung und Abwicklung dieses Vertrages zu erheben, zu speichern, zu ver-

wenden und weiterzugeben.  

 
(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die erhobenen Daten nur unter Beachtung der 

Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) zu verarbeiten. Die Datenverarbeitung dient ausschließlich der 

Erstellung, Abwicklung, Überwachung und Erfüllung der Vereinbarungen aus diesem 

Vertrag. Eine Weitergabe von Daten erfolgt ausschließlich, soweit dies zur Geltendma-

chung der sich aus diesem Vertrag ergebenden wechselseitigen Rechte und Pflichten, 

insbesondere im Rahmen der Vertragserfüllung einschließlich der damit zusammenhän-

genden Zahlungsabwicklungen und Sicherungsgeschäfte (Bürgschaften) sowie der sich 

im Anschluss ergebenden Gewährleistungsverpflichtungen erforderlich sein sollte. 
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(4) Die Vertragsbeteiligten bestätigen hiermit, ihre Datenschutzrechte zu kennen und willi-

gen hiermit ausdrücklich in die Speicherung und Verarbeitung der zur Erfüllung und Ab-

wicklung dieses Vertrages erforderlichen Daten ein.  

 
(5) Soweit der Vertragspartner der Stadt eine juristische Person (z.B. GmbH etc.) ist, werden 

vorrangig Kontakt- und Bankverbindungsdaten dieser juristischen Person erhoben und 

gespeichert. Daten von natürlichen Personen werden nur insoweit erhoben, als diese 

persönlich Vertragspartner der Stadt werden und daher aus diesem Vertrag höchstper-

sönlich verpflichtet werden oder soweit die Person als gesetzliche Vertreter (z.B. Ge-

schäftsführer, Gesellschaftsorgane …) oder als Bevollmächtigter/Beauftragter im Einzel-

fall für eine vertragsbeteiligte juristische Person handelt und Erklärungen abgeben oder 

empfangen darf. In diesem Falle werden von der natürlichen Person die Stammdaten 

(Vorname, Nachname, Namenszusätze) erhoben. Geburtsdaten werden nur erhoben, 

soweit dies zur eindeutigen Identifikation des Vertragsbeteiligten erforderlich ist. Dane-

ben werden Kontaktdaten (Firmenanschrift, evtl. private Anschrift, E-Mail-Adresse, Mo-

bil- und Telefonnummern) erhoben. Die erhobenen Daten sind Bestandteil dieses Ver-

trages oder der Anlagen zu diesem Vertrag. Bankdaten werden erhoben und verarbeitet 

zur Abwicklung eventuell sich aus diesem Vertrag ergebender Zahlungs- und Siche-

rungsverpflichtungen; das gilt auch für die nach diesem Vertrag beizubringende Ver-

tragserfüllungs-, Gewährleistungs- und Sicherungsbürgschaften. Der Vorhabenträger 

hat daher insbesondere den Bürgschaftsgeber (i.d.R. das bürgende Finanzinstitut) da-

rauf hinzuweisen, dass die Bürgschaft an die Stadt weitergegeben wird und dort die 

Bürgschaftsurkunde verwahrt wird. 

 

(6) Personenbezogene Daten werden für die Zeit aufbewahrt, in der wechselseitige Ansprü-

che aus diesem Vertrag geltend gemacht werden können. Dazu zählen insbesondere 

Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsansprüche. Die Aufbewahrung der erhobenen 

Daten erfolgt daher mindestens bis zum Ablauf der nach diesem Vertrag vereinbarten 

Gewährleistungsfrist von 5 Jahren nach Abnahme des Werks, kann aber im Einzelfall 

infolge der gesetzlichen Obergrenze für gesetzliche Gewährleistungs- und Schadenser-

satzansprüche bis zu 30 Jahre betragen. Über diese gesetzlichen Fristen hinaus ist die 

Aufbewahrungsdauer an die Gültigkeitsdauer des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes, die Basis des Vertrages ist, geknüpft. Auch nach Abschluss des Vertrages können 

die Daten zur Erfüllung anderer gesetzlicher Pflichten aufbewahrt und verarbeitet wer-

den, etwa um gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nachzukommen. Es gelten dann die 

Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.  
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(7) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  

- bei der Stadt Oelde ist: Stadt Oelde, der Bürgermeister, Ratsstiege 1, 59302 Oelde; 

- beim Vorhabenträger ist: Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Großer 

Burstah 42, 20457 Hamburg 

Ansprechpartner für den Datenschutz ist 

- bei der Stadt Oelde: Herr Dirk Austermann; Datenschutzbeauftragter der Stadt Oelde, 

  Ratsstiege 1, 59302 Oelde; 

- beim Vorhabenträger: Herr David Heimberger, Datenschutzbeauftragter der Thüga Er-

neuerbaren Energien GmbH & Co. KG, Großer Burstah 42, 20457 Hamburg, E-Mail: 

Datenschutz@ee.thuega.de  

 

(8) Gemäß Art. 77 DS-GVO kann der Vertragspartner sich ebenfalls bei der Aufsichtsbe-

hörde beschweren, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner personenbe-

zogenen Daten rechtswidrig erfolgt. Die Aufsichtsbehörde in dieser Angelegenheit ist die 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Ka-

valleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf. 

 

(9) Die Datenschutzbeauftragten sind ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestel-

lungen zuständig. Sie sind nicht befugt, inhaltliche Auskünfte zu diesem Vertrag zu ge-

ben oder Erklärungen hierzu entgegenzunehmen. Anfragen wegen der sich eventuell für 

Betroffene ergebenden Rechte gegen die Stadt aus §§ 15 - 22 DS-GVO, insbesondere 

Rechte auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung, sind an die vorgenannten Ansprech-

partner zu richten. 

 

(10) Die Vertragspartner sind gemäß § 15 DS-GVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Stadt 

umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu seiner Person gespeicherten Daten zu er-

suchen. 

 

(11) Liegen die gesetzlichen und auch vertraglichen Voraussetzungen vor, kann der Ver-

tragspartner gemäß § 17 DS-GVO jederzeit gegenüber der Stadt die Berichtigung, Lö-

schung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
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§ 21 
Vertragsänderungen, Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, 

 Schlussbestimmungen 
 

(1) Vertragsänderungen oder –ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Stadt und der Vorhabenträger er-

halten je eine Ausfertigung. 

 

(2) Sollte sich in einem etwaigen gerichtlichen Streitverfahren herausstellen, dass der vor-

habenbezogene Bebauungsplan ganz oder teilweise unwirksam sind, so können allein 

hieraus Ansprüche gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. 

 

(3) Erklärungen des Vorhabenträgers an die Stadt sind schriftlich (sofern dieser Vertrag 

nicht ausdrücklich etwas Anderes vorschreibt) an die Stadt zu richten. 

 

(4) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Rege-

lungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame    

Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages recht-

lich und wirtschaftlich entsprechen. Dies gilt auch bei Vertragslücken. 

 

(5) Der Vorhabenträger kann sich auf eine eventuelle Nichtigkeit/Unwirksamkeit dieses Ver-

trages, des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes oder einzelner Bestandteile davon 

insbesondere nicht mehr berufen, wenn mit der Verwirklichung des Vorhabens begon-

nen wurde.  

 

(6) Die Vertragsparteien bestätigen sich gegenseitig, dass die Regelungen dieses Vertrages 

insgesamt und im Einzelnen angemessen und kausal sind, im sachlichen Zusammen-

hang mit den vereinbarten Leistungen und Gegenleistungen stehen und Voraussetzun-

gen oder Folgen des geplanten Vorhabens sind.  

 

(7) Der Gerichtsstand ist im Einvernehmen aller Beteiligten Oelde. 
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§ 22 
Wirksamwerden 

 

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan in Kraft tritt. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Rates der Stadt.  

 
 

 

Oelde, ___________________ Hamburg, ___________________ 

 

Für die Stadt Oelde Für den Vorhabenträger  

Die Bürgermeisterin 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

Karin Rodeheger Thomas Walther 

Bürgermeisterin Geschäftsführer 

  

 

In Vertretung: 

 

 

____________________________  

André Leson   

Stadtbaurat  
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ANLAGE 3  
 
 
 
Allgemeine Baubeschreibung Solarpark Oelde  
 
Im Rahmen des Projektes „Oelde“ ist die Errichtung und der Betrieb einer Photovolaik-Freiflä-
chenanlage mit einer Gesamtleistung von ca. 23 MWp geplant. Die zu errichtende Photovoltaik-
Freiflächenanlage besteht aus nachfolgenden baulichen Komponenten:  
 
1. Umzäunung mit Torzufahrten  
2. Bau-/Servicestraßen  
3. PV-Montagegestellen  
4. PV-Modulen  
5. String Wechselrichter/Generatoranschlusskasten (GAK)  
6. Stationsgebäude (Wechselrichter/Trafostation/Übergabestation)  
7. Kabelgräben  
 
Diese Baubeschreibung beruht auf dem aktuellen Planungsstand und kann sich bei 
Fortschreiten des Projektstandes noch ändern.  
  
 
Zu 1. Umzäunung mit Torzufahren  
  
Um die Anlage wird umlaufend ein Zaun mit einer Höhe von ca. 2,00 m errichtet. Der Zaun wird  
als Maschendraht-Zaun ausgeführt. Die Zaunpfosten werden in einem Achsabstand von ca. 2,50  
m errichtet. Die Gründung erfolgt per Erdbohrung mit einer Tiefe von ca. 80 cm. Die Löcher wer- 
den mit Beton aufgefüllt. Als Zufahrt werden Schwenktore mit einer Gesamtbreite von 5,00 m in  
die Umzäunung integriert. Die Pfosten der Zaun-Tore werden auf Streifenfundamente gegründet.  
  
 
Zu 2. Bau-/Servicestraßen  
 
Auf der Baufläche werden für die Bauphasen ca. 4,00 m breite Baustraßen errichtet. Die 
Baustraßen bestehen in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit aus einer bis zu 400 mm dicken 
Tragschicht aus Naturschotter. Die Baustraßen bleiben nach Errichtung weitestgehend erhalten, 
und werden für den Service im Rahmen der Betriebsphase genutzt.  
  
 
Zu 3. PV-Montagegestelle  
 
Die Montage der PV-Module erfolgt auf einer verzinkten Stahlkonstruktion. Die Flächen haben  
unterscheide Ausrichtungen. Der süd-westliche Teil besteht aus einer Ost-West Konstruktion 
mit einer Modulneigung von 10°. Der weitere Bereich hat eine Süd-Ausrichtung mit einem 
Anstellwinkel von 15°. Die Stahlkonstruktion besteht aus den Modultragschienen, Längs- bzw. 
Querträgern, Diagonalaussteifungen und Rammpfosten.  
Die Pfosten werden als Rammpfähle in den Boden eingebracht und haben eine Einbindetiefe in  
den Boden von bis zu 2,00 m. In Abhängigkeit von der Baustatik beträgt der Achsabstand der  
Rammpfosten in O-W Richtung ca. 2,50 bis 4,00 m, in Nord-Süd-Richtung ca 4,00 m. 
  



Zu 4. PV-Modul  
 
Auf die Stahlkonstruktion werden gerahmte PV-Module mit den Abmessungen von ca.  
2384x1134x30 mm aufgebracht. Die Anordnung erfolgt im Hochkant-Format, es werden 3 Mo- 
dulreihen übereinander angeordnet.  
Für den nach Süd ausgerichteten Teil ergibt sich aufgrund der Anordnung und dem Abstand der  
Modulunterkante zum Boden von 80 cm eine Gesamthöhe von maximal 4,00 m (GHmax. 4,0 m) 
gemäß dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 153, Zeichenerklärung und textliche 
Festsetzungen, Punkt B. 2.2 Höhe baulicher Anlagen in Meter über gewachsenem Gelände. Die 
Reihen untereinander haben einen Abstand von 2,5 m.  
Für den nach Ost-West ausgerichteten Teil ergibt sich aufgrund der Anordnung und dem Abstand  
der Modulunterkante zum Boden von 80 cm eine Gesamthöhe von maximal 4,00 m (GHmax. 4,0 
m) gemäß dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 153, Zeichenerklärung und textliche 
Festsetzungen, Punkt B. 2.2 Höhe baulicher Anlagen in Meter über gewachsenem Gelände. Die 
Reihen untereinander haben einen Abstand von 1,5 m.  
  
 
Zu 5. String-Wechselrichter/Generatoranschlusskasten  
 
An der Unterkonstruktion bzw. unterhalb der Solarmodule erfolgt die Installation von String-
Wechselrichtern bzw. Generatoranschlusskästen. Hier werden die von den PV-Modulen 
kommenden String-Verkabelungen zusammengeführt und unterirdisch in Kabelgräben bis zu 
den Stationsgebäuden geführt.  
  
 
Zu 6. Stationsgebäude (Wechselrichter/Trafostation/Übergabestation)  
 
Es werden im Rahmen des Projektes 6 Stationsgebäude errichtet. Die Stationsge- 
bäude haben eine Abmessung von ca. L/B/H 6,20/2,60/3,00 m und werden als Beton/Stahl-Fer- 
tigteilkonstruktion errichtet. Die Gründung erfolgt mit Punktfundamenten.  
Die Aufnahme von ggf. austretenden Ölen ist über eine ÖlauƯangwanne gesichert. Eintretendes  
Regenwasser wird hierbei in einen Sickerschacht neben dem Stationsgebäude geführt. Am Ab- 
lauf der ÖlauƯangwanne ist ein Ölabscheider installiert, welcher sicherstellt, dass nur 
Regenwasser und nicht ggf. austretende Öle in den Boden gelangen.  
  
 
Zu 7. Kabelgräben  
 
Die Kabelführung zwischen den Modulreihen sowie zu den Stationsgebäuden erfolgt 
unterirdisch.  
Hierzu werden Kabelgräben in oƯener Bauweise mit einer Tiefe mindestens 1,0 m und einer  
Breite bis zu 1,0 m hergestellt. Die Kabelgräben werden wieder verfüllt.  
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Interne Erschließung der
Modulfelder, Breite: 4,9 m,
wassergebundene Decke

Öffentlicher Rundweg,
Breite: 1,5 m,
wassergebundene Decke

Feuerwehrzufahrt,
Breite: 4,5 m, wasser-
gebundene Decke mit
entsprechender Traglast

Feuerwehrzufahrt,
Breite: 4,5 m, wasser-
gebundene Decke mit
entsprechender Traglast

Öffentlicher Rundweg,
Breite: 4,5 m,
wassergebundene Decke

Interne Erschließung der
Modulfelder, Breite: 5,0 m,
wassergebundene Decke

Toranlage,
ungefährer Standort

Toranlage,
ungefährer Standort

Interne Erschließung, zwischen
den Toranlagen auch durch die
Öffentlichkeit nutzbar, Breite:
5,0 m, wassergebundene Decke

Ergänzung der beste-
henden Gehölzstruk-
turen (Sichtschutz)

Ergänzung der beste-
henden Gehölzstruk-
turen (Sichtschutz)

Ergänzung der beste-
henden Gehölzstruk-
turen (Sichtschutz)

Ergänzung der beste-
henden Gehölzstruk-
turen (Sichtschutz)

Interne Erschließung der
Modulfelder, Breite: 5,0 m,
wassergebundene Decke

Öffentlicher Rundweg,
Breite: 1,5 m,
wassergebundene Decke

Toranlagen,
ungefähre Standorte

Toranlage,
ungefährer Standort

Toranlage,
ungefährer Standort
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Toranlage,
ungefährer Standort

Geländemodelierung
für Starkregenereig-
nisse

Ergänzung der beste-
henden Gehölzstruk-
turen (Sichtschutz)

Bestehende Wegever-
bindung als Abschluss
des Öffentlichen Rund-
wegs
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Modulfeld 1

Modulanzahl: ca. 6.885

Leistung: ca. 4.180 kWp

Modulfeld 2

Modulanzahl: ca. 26.136

Leistung: ca. 15.633 kWp
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Anlage 5: Verkehrsführung
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